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BEST PRACTICE
REIHENGESCHÄFTE 

Begriff des Reihengeschäfts
Die Richtlinie 2006/112/EG1 be-
steuert gemäss Art.  2 Abs.  1 die 
Lieferungen von Gegenständen, die 
ein Steuerpflichtiger als solcher im 
Gebiet eines Mitgliedstaats gegen 
Entgelt tätigt. Im internationalen 
Umfeld ist es nicht unüblich, dass 
mehrere Steuerpflichtige denselben 
Gegenstand, nacheinander «in einer 
Reihe» ausführen. Dieses Vorgehen 
wird als Reihengeschäft bezeichnet. 
Warenlieferungen werden sowohl in 
das Gemeinschaftsgebiet der Euro-
päischen Union wie auch in Drittlän-
dern verbracht (Tendenz steigend). 
An diesen internationalen Transak-
tionen nehmen vermehrt kleine und 
mittlere Firmen teil. Merkmale sol-
cher Lieferkonstellationen bestehen 
meistens darin, dass der erste Lie-

1	 Richtlinie  2006/112/EG  DES RATES vom 28. No-
vember 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuer
system.

ferer den Gegenstand der Vertrags-
leistung unmittelbar auf den letzten 
Abnehmer überträgt. 

Beispiel 1
Die deutsche AA-GmbH verkauft ei-
nen Gegenstand an die deutsche 
BB-GmbH, der diesen an die italie-
nische CC-S.p.A weiterverkauft. Auf 
Weisung des BB-GmbH versendet 
AA-GmbH den Gegenstand direkt 

und unmittelbar an die CC-S.p.A (sie-
he Abbildung 1). 

Lösung zu Beispiel 1
Die europäische steuerliche Norm für 
das Reihengeschäft ist in Art.  36a 
MwStSystRL2 geregelt. Seit dem 
1.1.20203 gilt, dass, wenn die AA-
GmbH (als erster Lieferant) die Ware 
transportiert bzw. den Spediteur mit 
dem Warentransport beauftragt hat, 
die erste Lieferung von AA-GmbH an 
die BB-GmbH die innergemeinschaft-
liche Lieferung ist. 

Somit ist die Lieferung von AA-GmbH 
an die BB-GmbH die steuerfreie in-
nergemeinschaftliche Lieferung. Die 
AA-GmbH hat die innergemeinschaft-
liche Lieferung im Abgangsmitglied-
staat (hier: in Deutschland) zu mel-
den. Die BB-GmbH meldet einen 
innergemeinschaftlichen Erwerb im 
Empfängerstaat (hier: in Italien) an. 
Dafür braucht sie eine italienische 
Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer.

2	 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie.
3	 EU-einheitliche Regeln für Reihengeschäft seit dem 

1.1.2020.

REIHENGESCHÄFTE IM  
EUROPÄISCHEN BINNENMARKT
Schweizer Firmen, die in der Europäischen Union Waren bewegen, sehen sich immer wieder mit der 
EU-Umsatzsteuer konfrontiert. In diesem Kontext setzt sich dieser Artikel mit der komplexen Materie des 
Reihengeschäfts auseinander. 

	� Thomas Vilela 
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Abbildung 1: Visualisierung Beispiel
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Bei der Warenbewegung bzw. Lie-
ferung von der BB-GmbH an die  
CC-S.p.A. handelt es sich um eine 
lokale Warenbewegung bzw. Liefe-
rung, die im Empfangsmitgliedstaat 
der Mehrwertsteuer unterliegt, also 
hier in Italien. 

Wenn aber der Endkunde (letzter 
Erwerber), die CC-S.p.A., den Trans-
port veranlasst, so ist die letzte 
Lieferung von BB-GmbH an die CC-
S.p.A. die steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung. Dies bewirkt 
eine Umkehr der Steuerpflicht. Die 
Lieferung bzw. die Warenbewegung 
von der AA-GmbH an die BB-GmbH 
ist eine umsatzsteuerpflichtige Liefe-
rung im Abgangsmitgliedstaat (hier: 
in Deutschland). 

Die Lieferung bzw. Warenbewegung 
von der BB-GmbH an die CC-S.p.A. ist 
die steuerfreie innergemeinschaftli-
che Lieferung. BB-GmbH muss die 
steuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferung im Abgangsmitgliedstaat 
(hier: in Deutschland) melden. Die 
CC-S.p.A. meldet einen innergemein-
schaftlichen Erwerb im Empfangs-
mitgliedstaat (hier: in Italien). 

Fazit
Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, 
wie ratsam es ist, die Warenbewe-
gung genauesten zu planen, um den 
mehrwertsteuerlichen Aufwand oder 
Mehrsteuern zu vermeiden, denn 
Fehler können sehr teuer werden. 
Daher lohnt es sich, im Zweifelsfall, 
einen Experten zurate zu ziehen. 

Denn auch Unternehmen, welche in 
der Schweiz domiziliert sind, können 
von steuerfreien innergemeinschaft-
lichen Lieferungen profitieren.
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